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Telefon (Angabe freiwillig)

Hiermit beantrage ich die wasserrechtliche Erlaubnis  nach Art. 70 Bayerisches Wassergesetz, um das Grundwasser vorübergehend 
abzusenken und das entnommene oberflächennahe Grundwasser zum Zweck der Bauwasserhaltung abzuleiten und wieder in das 
oberflächennahe Grundwasser bzw. in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten.

Name Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefax (Angabe freiwillig) E-Mail

2.1 Lageplan (M 1:1000) mit eingezeichneter Baugrube und Lage der Pumpensümpfe und Einleitungs- bzw. 
Versickerungsanlagen

2.2 Skizze mit Angaben zur Geländehöhe, Baugrubenhöhe, Höhe des Grundwasserstandes und Höhe des Pumpensumpfes

3.1  Bauvorhaben, Projektzeichnung

3.2  Ort der Bauwasserhaltung (Flur-Nr, Gemarkung)

3.3  Tiefe der Baugrube ab Geländeoberkante, Fläche der Baugrube, Bezugshöhe (m üNN)

3.4  Tiefe des/der Pumpensümpfe ab Geländeoberkante

3.5  Grundwasserstand ab Geländeoberkante

3.6  Anzahl der Förderpumpen

3.7  Förderleistung der einzelnen Pumpen [l/s oder m³/h]

3.8  Angaben zum Baugrund (z.B. Lehm, Kies Sand)

3.9  Geplante Gesamtentnahmemenge (m³)

Erläuterungen: Eingangsstempel:

Zutreffendes bitte ankreuzen T oder ausfüllen

Antrag für die wasserrechtliche Erlaubnis einer Bauwasserhaltung

1.    Antragsteller/in

2.    Dem Antrag sind folgende Anlagen beigefügt:

3.    Angaben zur Bauwasserhaltung:

Sachgebiet 44
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Es wird bestätigt, dass 
-   Einleitungsstellen in ein oberirdisches Gewässer gegen Ausspülungen gesichert werden, 
-   das entnommene Grundwasser in vollem Umfang und nur unverschmutzt ins Grundwasser bzw. Oberflächengewässer durch  
     Vorreinigung über ein Absetzbecken eingeleitet wird, 
-   nach Ende der Baumaßnahme der frühere Zustand wiederhergestellt und die Anlage zur Bauwasserhaltung mit Befestigung der  
    Einleitungsstelle und evtl. vorhandene Baugrubenumschließungen, sofern sie auf das Grundwasser einwirken können, entfernt 
    sowie evtl. vorhandene Drainleitungen dauerhaft dicht verschlossen werden. 

3.10 Einleitung des geförderten Grundwassers:

3.10.1 Versickerung (Ort der Versickerung im Lageplan einzeichnen und/oder angeben

in Vorfluter (Bach/Fluss)

in Kanal (nur in Ausnahmen genehmigungsfähig)

3.10.2

3.10.3

3.11 Das Grundwasser wird vor der Einleitung über einen Absetzcontainer mit einem Nutzvolumen von m³ gereinigt.

ja nein

3.12 Die Grundwasserentnahme beginnt am und endet am                                .

3.13 In die Baugrube wird eine Baugrubenumschließung (z.B. Spundwand) eingebracht.

ja nein

ja, Art der Umschließung: nein

3.14 Die Baugrubenumschließung wird nach Beendigung der Maßnahme wieder entfernt.

4.     Sofern bei den Aushubarbeiten oder Auffüllungen Bodenverunreinigungen sichtbar werden, werde ich unverzüglich das 
        Landratsamt Kelheim informieren.

5.     Die Erlaubnis ergeht unbeschadet Rechte Dritter. Sofern Rechte Dritter berührt werden ist der Antragsteller selbst für die 
        Einwilligung des Betroffenen verantwortlich.

6.     Die beschränkte Erlaubnis gilt als erteilt, wenn das Landratsamt Kelheim diese nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des 
        Antrages versagtes

Bitte teilen Sie mir vor Ablauf der Frist mit, ob die Bauwasserhaltung erlaubt ist.

Ort, Datum Unterschrift
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Informationen nach der Datenschutz- 
 
Grundverordnung zur Verarbeitung 
 
personenbezogener Daten

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit wasserrechtlichen und abgrabungsrechtlichen 
Antrags- und Anzeigeverfahren (WHG, BayWG, BayAbgrG) 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim, 
Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail: 
poststelle@landkreis-kelheim.de  

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 
Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de

Ihre Daten werden verarbeitet zur Bearbeitung des Antrags/der Anzeige

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
Fachstellen und –behörden, Träger öffentlicher Belange, ggfs. Drittbetroffene 
und externe Gutachter, Datenverarbeitungssystem

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim  
Landratsamt Kelheim so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach 
dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. Diese betragen je nach 
Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahre.

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende 
Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen  
ein Recht auf Berichtigung zu.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen.

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu.

Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO, Art. 4 BayDSG i. V. m.  
WHG, BayWG, BayAbgrG
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Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 
Landratsamt Kelheim mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten  
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten 
für Datenschutz.

In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. 
Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oder 
für einen Vertragsabschluss erforderlich sein.

Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten um den Antrag/die Anzeige zu 
bearbeiten.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der Antrag/die Anzeige 
nicht bearbeitet werden.

Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren  
zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des 
Landratsamtes Kelheim.
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Hiermit beantrage ich die wasserrechtliche Erlaubnis  nach Art. 70 Bayerisches Wassergesetz, um das Grundwasser vorübergehend abzusenken und das entnommene oberflächennahe Grundwasser zum Zweck der Bauwasserhaltung abzuleiten und wieder in das oberflächennahe Grundwasser bzw. in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten.
2.1
2.2
3.1  Bauvorhaben, Projektzeichnung
3.2  Ort der Bauwasserhaltung (Flur-Nr, Gemarkung)
3.3  Tiefe der Baugrube ab Geländeoberkante, Fläche der Baugrube, Bezugshöhe (m üNN)
3.4  Tiefe des/der Pumpensümpfe ab Geländeoberkante
3.5  Grundwasserstand ab Geländeoberkante
3.6  Anzahl der Förderpumpen
3.7  Förderleistung der einzelnen Pumpen [l/s oder m³/h]
3.8  Angaben zum Baugrund (z.B. Lehm, Kies Sand)
3.9  Geplante Gesamtentnahmemenge (m³)
Erläuterungen:
Eingangsstempel:
Zutreffendes bitte ankreuzen T oder ausfüllen
Antrag für die wasserrechtliche Erlaubnis einer Bauwasserhaltung
1.    Antragsteller/in
2.    Dem Antrag sind folgende Anlagen beigefügt:
3.    Angaben zur Bauwasserhaltung:
Sachgebiet 44
Es wird bestätigt, dass
-   Einleitungsstellen in ein oberirdisches Gewässer gegen Ausspülungen gesichert werden,
-   das entnommene Grundwasser in vollem Umfang und nur unverschmutzt ins Grundwasser bzw. Oberflächengewässer durch 
     Vorreinigung über ein Absetzbecken eingeleitet wird,
-   nach Ende der Baumaßnahme der frühere Zustand wiederhergestellt und die Anlage zur Bauwasserhaltung mit Befestigung der 
    Einleitungsstelle und evtl. vorhandene Baugrubenumschließungen, sofern sie auf das Grundwasser einwirken können, entfernt
    sowie evtl. vorhandene Drainleitungen dauerhaft dicht verschlossen werden. 
3.10 Einleitung des geförderten Grundwassers:
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.11 Das Grundwasser wird vor der Einleitung über einen Absetzcontainer mit einem Nutzvolumen von
m³ gereinigt.
3.12 Die Grundwasserentnahme beginnt am 
und endet am                                .
3.13 In die Baugrube wird eine Baugrubenumschließung (z.B. Spundwand) eingebracht.
3.14 Die Baugrubenumschließung wird nach Beendigung der Maßnahme wieder entfernt.
4.     Sofern bei den Aushubarbeiten oder Auffüllungen Bodenverunreinigungen sichtbar werden, werde ich unverzüglich das
        Landratsamt Kelheim informieren.
5.     Die Erlaubnis ergeht unbeschadet Rechte Dritter. Sofern Rechte Dritter berührt werden ist der Antragsteller selbst für die
        Einwilligung des Betroffenen verantwortlich.
6.     Die beschränkte Erlaubnis gilt als erteilt, wenn das Landratsamt Kelheim diese nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des
        Antrages versagtes
Informationen nach der Datenschutz-

Grundverordnung zur Verarbeitung

personenbezogener Daten
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit wasserrechtlichen und abgrabungsrechtlichen Antrags- und Anzeigeverfahren (WHG, BayWG, BayAbgrG) 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim,Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail:poststelle@landkreis-kelheim.de  
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de
Ihre Daten werden verarbeitet zur Bearbeitung des Antrags/der Anzeige
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:
Fachstellen und –behörden, Träger öffentlicher Belange, ggfs. Drittbetroffene
und externe Gutachter, Datenverarbeitungssystem
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim 
Landratsamt Kelheim so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach
dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. Diese betragen je nach
Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahre.
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende Rechte zu:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
ein Recht auf Berichtigung zu.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen.
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO, Art. 4 BayDSG i. V. m. 
WHG, BayWG, BayAbgrG
Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das
Landratsamt Kelheim mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten
für Datenschutz.
In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben.Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oderfür einen Vertragsabschluss erforderlich sein.
Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten um den Antrag/die Anzeige zu
bearbeiten.
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der Antrag/die Anzeige
nicht bearbeitet werden.
Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des
Landratsamtes Kelheim.
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